
Postanschrift 

Schützenverein Nordengerland (Besenkamp/ Steinbeck) e.V. 

Friedrichsstraße 60 

32130 Enger 

Bankverbindung 

IBAN: DE45494501200141230235 

BIC: WLAHDE44XXX 

Steuernummer 

324/ 5796/ 0632 

Internet 

Homepage: www.sv-nordengerland.de 

facebook.com/nordengerland 

 

*) Eingetragene Lebenspartnerschaften sind dem Tarif gleichgestellt. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der/Die Unterzeichner/in beantragt hiermit seine/ihre Aufnahme in den Schützenverein Nordengerland (Besenkamp/ 
Steinbeck) e.V. und erkennt durch seine/ihre Unterschrift dessen Satzung an. 

 

Vorname: Geburtsdatum: 

Name: Telefon: 

Straße: Wohnort/ PLZ: 

E-Mail: 

 
 

Vereinsbeitrag: jährlich 
 

 
 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

 

bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzl. Vertreters 
 
 

 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats für 
wiederkehrende Lastschriften 

 

Zahlungsempfänger: Schützenverein Nordengerland (Besenkamp/ Steinbeck) e.V. 
Gläubiger-ID-Nr. DE53ZZZ000001 

Mandatsreferenz-Nr. M000017-00001 

 
Meine Kontodaten Kontoinhaber: 

BIC: IBAN: 
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Mitglieder unter 18 Jahre 

Mitglieder ab 18 Jahre 

Mitglieder ab 21 Jahre 

Familienbeitrag (2 Erwachsene + 2 oder mehr Kinder) 

Offiziere (Mitglieder mit Offiziersdienstgrad, sofern der Familienbeitrag nicht greift) 

23,00 € pro Jahr 

36,00 € pro Jahr 

66,00 € pro Jahr  

135,00 € pro Jahr (Pauschale) 

76,00 € pro Jahr 

Aufnahmeantrag (Beitrittserklärung) 

http://www.sv-nordengerland.de/
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Mandat für Einzug von SEPA-Basis-Lastschrift 
 

Ich/Wir ermächtige(n) den Schützenverein Nordengerland (Besenkamp/ Steinbeck) e.V. Zahlungen von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 

Schützenverein Nordengerland (Besenkamp/ Steinbeck) e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 
 

Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Kontoinhaber 
 
 

 
Datenschutz 

 
(1) Mit dem Beitritt in den Verein stimmt das Mitglied zu, dass für die Verwaltung der Mitgliedschaft erforderliche 

personenbezogene Daten vom Verein gespeichert werden dürfen. Jedem Vereinsmitglied wird eine 

Mitgliedsnummer zugeordnet. 

 

(2) Personenbezogene Daten werden in dem bestehenden vereinseigenen EDV-System gespeichert. Diese Daten 

werden ausschließlich für Vereinszwecke verwendet. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung und 

Daten, die zur Durchführung des Sport- und Zweckbetriebs erforderlich sind. 

 

(3) Als Mitglied des Landessportbundes, Westfälischen Schützenbundes und Deutschen-Schützenbundes ist unser 

Verein verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder zur Bestandserhebung und insbesondere zur Erlangung von Start- 

und Schießberechtigungen sowie ggf. Zuschussgewährung dem angeschlossenen Sportverband zu melden. 

Übermittelt werden außer dem Namen auch Altersangaben und Vereinsmitgliedsnummer (sonstige Daten), bei 

Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E- 

Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 

 

(4) Der Vorstand macht im Mitgliederinteresse auch besondere Ereignisse des Vereinslebens bekannt. Dabei 

können bestimmte personenbezogene Mitgliederdaten in der Vereinszeitschrift, auf der Homepage oder durch 

Aushänge im Vereinsheim veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 

Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen und weiteren Veröffentlichungen insgesamt 

oder nur für bestimmte Veröffentlichungsvorgänge widersprechen. 

 

(5) Beim Vereinsaustritt bzw. mit Beendigung der Mitgliedschaft werden Name, Adressdaten, Geburtsjahr und 

weitere persönliche Daten des Mitglieds aus der Mitgliederverwaltung gelöscht. Ausnahme: Personenbezogene 

Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden entsprechend den steuerrechtlichen 

Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
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